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Wenn die Kosten für die Lehrkräfte nicht übernommen werden, darf die Schulleitung die Fahrt
nicht genehmigen. Da ist es gleichgültig, ob eine Fahrt "verpflichtend" ist oder nicht.

Ja, es bedeutet zunächst einmal "wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Und das ist auch der Grund, warum an einer gut organisierten Schule gemeinsam verbindliche
Vereinbarungen über solche Regelungen getroffen werden müssen, wobei man sich langfristig
IM VORFELD über die Prioritäten von Fahrten klar wird und genaue Verfahrensweisen
entwickelt, so dass es eben nicht auf Schnelligkeit und robuste Ellenbogen ankommt, wenn es
darum geht, Mittel zu ergattern. Sehr vernünftig, dass das an deiner Schule angegangen wird.

Nele
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